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2 Einleitung 

Die Passion Food GmbH ist der langjährige Caterer aller Standorte der Zurich International School (in 

der Folge ZIS genannt).  

Aufgrund der aktuell herrschenden Situation rund um COVID-19 hat Passion Food GmbH in 

Absprache mit der ZIS das vorliegende Schutzkonzept entworfen. Dabei orientiert sich die Passion 

Food GmbH an den geltenden Schutzmassnahmen des BAG sowie des Branchenverbands für das 

Gastgewerbe, der Gastro Suisse. 

Im Folgenden wird erläutert, welche Massnahmen die Passion Food GmbH im Gegensatz zum 

Normalbetrieb getroffen hat, um den geltenden Massnahmen gerecht zu werden. Die beschriebenen 

Massnahmen werden selbstverständlich laufend angepasst, je nach Verlauf von COVID-19 respektive 

den Vorgaben von Bund und Kanton. 

Bei der Ausarbeitung des Konzepts wurden zwei Aspekte beleuchtet; zum einen die Vorgaben für die 

Mitarbeiter der Passion Food GmbH, zum anderen der Umgang und der Ablauf mit den Gästen.  

3 Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter COVID -19- Gastro Suisse 

Die Passion Food GmbH orientiert sich am Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter COVID-19. Das 

von der Verantwortlichen Person von Seiten der Passion Food GmbH unterzeichnete Schutzkonzept 

finden Sie im Anhang 1. 

Dabei gilt es im Besonderen zu beachten, dass die ZIS für folgende Punkte im Konzept die 

Verantwortung trägt und diesbezüglich eigene organisatorische Massnahmen getroffen hat: 

Punkt 1. Händehygiene (Händehygienestationen für Gäste) 

Punkt 2. Gästegruppen auseinanderhalten 

Punkt 3. Distanz halten (nur in Bezug auf die Gäste) 

Punkt 9: Erhebung von Kontaktdaten 

4 Schutzkonzept – Schulung Mitarbeiter der Passion Food GmbH 

Alle Küchenchefs der Passion Food GmbH an der ZIS wurden durch die für das Schutzkonzept 

verantwortliche Person, Herr Andreas Waldispühl, bereits geschult. Die restlichen Küchenmitarbeiter 

werden an ihrem ersten Arbeitstag wiederrum vom jeweiligen Küchenchef geschult. 

Direkt nach der Mitarbeiterschulung unterzeichnet der einzelne Mitarbeiter eine 

Schulungsbestätigung. Ein Muster dieser Bestätigung finden Sie im Anhang 2. 

Die folgenden Merkblätter der GastroSuisse werden in jeder Küche und in jedem separatem Raum 

aufgehängt: 

1. Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter COVID-19 (Anhang 3) 

2. Verwendung der Hygienemaske (Anhang 4) 
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5 Umgang mit Gästen 

Die Passion Food betreibt an jedem der drei Standorte der ZIS Verkaufspunkte (Wädenswil, 

Kilchberg, Adliswil). An den beiden Standorten in Kilchberg sowie in Adliswil werden „ältere“ Schüler 

sowie das ZIS Personal verpflegt. Dort gilt für alle Gäste (Schüler, Lehrpersonen, Staff) eine 

Maskenpflicht, auch im Verpflegungsbereich. 

Im Folgenden werden für jeden Standort Massnahmen erläutert, welche ergänzend zum 

„Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter COVID -19- Gastro Suisse“ getroffen wurden. 

Grundsätzlich gilt für alle Standorte das Gebot, dass kein Gegenstand oder Produkt von mehr als 

einem Gast berührt wird. 

5.1 Standort Lower School Campus, Steinacherstrasse 140, 8820 
Wädenswil 

Verpflegt werden Schüler der Grades Early ZIS bis Grade 5. Für Schüler gilt, im Gegensatz zum ZIS 

Staff, keine Maskenpflicht. Auf Self-Service wird im ganzen Gebäude verzichtet. 

Die Schüler fassen am Anfang der Fassstrasse ein Tablar. Bis auf weiteres wird mit abgepacktem 

Besteck (biologisch abbaubar) gearbeitet, welches durch unser Personal ausgegeben wird. Die 

Früchte sowie der Salat werden in vorportionierten Schälchen ausgegeben. Die Salatsauce ist 

ebenfalls abgepackt. Das Hauptmenü wird durch unser Personal portioniert, geschöpft und 

ausgegeben. Zum Abschluss stehen für die Schüler Getränke bereit, welche von unserem Personal in 

Becher abgefüllt wird. 

Snacks und Getränke (Sandwiches, Cookies etc.) und Getränke werden nur an die Lehrer und den 

Staff der ZIS verkauft. Alle Snacks werden einzeln verpackt und nur durch das Passion Food Personal 

ausgegeben.  

Ein Lehrerbuffet wird bis auf weiteres nicht angeboten. Die Lehrermenüs werden ebenfalls durch 

unser Personal geschöpft und ausgegeben. Salate werden abgepackt (biologisch abbaubar) und 

durch unser Personal ausgegeben.  

5.2 Standort Middle School Campus, Nidelbadstrasse 49, 8802 Kilchberg 

Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht für alle Gäste. Die Menüs werden durch das Passion Food 

Personal geschöpft und ausgegeben. Auf Self-Service wird im ganzen Gebäude verzichtet. 

Alle Snacks und Getränke (Sandwiches, Cookies etc.) werden einzeln verpackt und nur durch das 

Passion Food Personal ausgegeben (Kein Öffnen von Kühlvitrinen durch Gäste). 

Ein Lehrerbuffet wird bis auf weiteres nicht angeboten. Die Lehrermenüs werden ebenfalls durch 

unser Personal geschöpft und ausgegeben. Salate werden abgepackt (biologisch abbaubar) und 

durch unser Personal ausgegeben.  
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5.3 Standort Upper School Campus, Eichenweg 2, 8134 Adliswil 

Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht für alle Gäste. Die Menüs werden durch das Passion Food 

Personal geschöpft und ausgegeben. Auf Self-Service wird im ganzen Gebäude verzichtet. 

Alle Snacks und Getränke (Sandwiches, Cookies etc.) werden einzeln verpackt und nur durch das 

Passion Food Personal ausgegeben (Kein Öffnen von Kühlvitrinen durch Gäste). Aufgrund der 

Platzverhältnisse gibt es mehrere Verkaufsstellen, welche örtlich weit auseinander liegen. So wird 

gewährleistet, dass der Verkauf speditiv abgewickelt werden kann.  

Ein Lehrerbuffet wird bis auf weiteres nicht angeboten. Die Lehrermenüs werden ebenfalls durch 

unser Personal geschöpft und ausgegeben. Salate werden abgepackt (biologisch abbaubar) und 

durch unser Personal ausgegeben.  

6 Anhang 

Anhang 1: Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter COVID -19- Gastro Suisse (8 Seiten) 

Anhang 2: COVID-19_Mitarbeiterschulung_Bestätigung Mitarbeiter (1 Seite) 

Anhang 3: Betriebsinfo zum Schutzkonzept für das Gastgewerbe (1 Seite) 

Anhang 4: Anleitung zur richtigen Verwendung der Hygienemaske (1 Seite) 



















 
 

 

Mitarbeiterschulung – Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter COVID-19 

Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin bestätigt hiermit, in Bezug auf die geltenden 

Schutzmassnahmen unter COVID-19 geschult worden zu sein und weiss, wie er/sie mit dem 

persönlichen Schutzmaterial (Hygienemasken, Handschuhe, Schürzen etc.) umzugehen hat. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die aktuell geltenden Schutzmassnahmen vermittelt 

wurden und ich diese verstanden habe: 

 

Name und Vorname des Mitarbeiters: ______________________________________________ 

 

Ort und Datum Unterschrift Mitarbeiter 

_____________________ __________________________ 



Schutzkonzept für das Gastgewerbe 
unter COVID-19

HÄNDEHYGIENE
Alle Personen im Betrieb reinigen und des-
infizieren sich regelmässig die Hände.

ERKRANKUNGEN AM ARBEITSPLATZ
Bei Krankheitssymptomen werden Mit-
arbeitende nach Hause geschickt und an-
gewiesen, die Isolation gemäss BAG zu 
befolgen.

GÄSTEGRUPPEN 
Die Betriebe stellen sicher, dass sich die 
verschiedenen Gästegruppen nicht vermi-
schen.

INFORMATION DER MITARBEITENDEN
Die Mitarbeitenden und andere betroffene 
Personen werden über die Vorgaben und 
Massnahmen informiert. Dies beinhaltet 
auch die Information besonders gefährde-
ter Arbeitnehmenden.

DISTANZ HALTEN
Mitarbeitende und andere Personen halten 
1.5 m Distanz zueinander. Arbeiten mit un-
vermeidbarer Distanz unter 1.5 m auf ein 
Minimum reduzieren und Schutzmassnah-
men  ergreifen.  

KONTAKTDATEN
Bei einem erhöhten Infektionsrisiko erhebt 
der Betrieb die Kontaktdaten der Gäste. In 
diesem Fall hat der Betrieb die Gäste über 
das erhöhte Infektionsrisiko und die Mög-
lichkeit einer durch die kantonale Stelle 
angeordneten Quarantäne zu informieren.

REINIGUNG
Oberflächen und Gegenstände werden re-
gelmässig gereinigt, vor allem, wenn diese 
von mehreren Personen berührt werden.

BESONDERE ARBEITSSITUATION
Der Betrieb stellt sicher, dass spezifische 
Aspekte des eigenen Unternehmens be-
rücksichtigt werden, um den Schutz zu 
gewährleisten.

Hinweis
Die Grösse einer Veranstaltung ist auf maximal 1000 Personen beschränkt. In Gästebereichen von Restaurations-
betrieben einschliesslich Bar- und Clubbetrieben, in denen die Konsumation stehend erfolgt, sowie in Diskotheken 
und Tanzlokalen dürfen gleichzeitig höchstens 300 Gäste im betreffenden Gästebereich, im Lokal oder in einem 
Sektor anwesend sein.

Dieses Konzept gilt für alle Anbieter gastronomischer Dienstleistungen und setzt die Auflagen des Bundes um. 

Die Massnahmen entsprechen bei Druck dem aktuellsten Stand. Die aktuellste Version und weitere Details finden 
Sie auf unserer Homepage unter www.gastrosuisse.ch/schutzkonzept 

Änderungen durch den Bund bleiben vorbehalten.

Blumenfeldstrasse 20 | CH-8046 Zürich 
T: +41 848 377 111 | F: +41 848 377 112
info@gastrosuisse.ch | www.gastrosuisse.ch 
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Verwendung der Hygienemaske

Die obenstehenden Angaben leiten sich aus den Empfehlungen der Weltgesundheits- 
organisation (WHO) und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) ab (Stand: 30. April 2020). 
Sie sind als unverbindliche Empfehlungen von GastroSuisse zu verstehen.

Grundsätzlich sollte höchstens eine Maske für 
eine Dauer von acht Stunden und höchstens zwei 
Masken für eine Dauer von 12 Stunden getragen 
werden.

3. Berühren Sie die Maske nicht mehr, sobald  
Sie sie aufgesetzt haben. Waschen Sie sich 
nach jeder Berührung einer gebrauchten  
Hygienemaske, z. B. beim Abnehmen, die  
Hände mit Wasser und Seife oder mit einem 
Desinfektionsmittel.

4. Maskenausziehen: Ziehen Sie die Maske aus, 
indem Sie die Schlaufen hinter den Ohren  
ergreifen und die Maske so von Mund und Nase 
entfernen. Halten Sie die Maske von Gesicht 
und Kleidern entfernt. Entsorgen Sie sie in einem 
Mülleimer.

1. Waschen Sie sich vor dem Anziehen der  
Hygienemaske die Hände mit Wasser und Seife 
oder mit einem Desinfektionsmittel.

2. Setzen Sie die Hygienemaske vorsichtig auf, so 
dass sie Nase und Mund bedeckt, und ziehen 
Sie sie fest, so dass sie eng am Gesicht anliegt.
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